Club des Rosenheimer Tanzsports e. V.


Oberbank Rosenheim

Ritter-von-Lex-Weg 12, 83022 Rosenheim


BLZ  701 207 00

Telefon: 0 80 31 / 38 20 95




Kontonummer 103 110 7707
BIC:   OBKLDEMX
IBAN:  DE13701207001031107707

Mitgliedschaftserweiterung


Zur Person

	Name
	Vorname

	
	


	Straße und Hausnummer
	PLZ
	Ort

	
	
	


	Staatsangehörigkeit
	
	Telefonnummer
	

	Geburtstag
	
	eMail-Adresse
	


	Ich ergänze meine aktive Mitgliedschaft um


	 FORMCHECKBOX 
 monatlicher Aufschlag EURO 12,-- für Technik-Gruppe 

	 FORMCHECKBOX 
 monatlicher Aufschlag EURO 17,-- für Formation


	

	

	
	Die Änderung erfolgt zum

	
	

	


	Ort, Datum
	Unterschrift des Antragstellers

	
	

	
	Unterschrift der Erziehungsberechtigten

	


III. Beitrags- und Gebührenordnung
Aufnahmegebühren und Mitgliedsbeiträge ab dem 01. Januar 2010:

1. Aktive Mitglieder

a)
Aufnahmegebühren bei allen aktiven Mitgliedern

1 Monatsbeitrag

b)
Mitgliedsbeitrag aktiver Mitglieder je Monat 

€ 23,00
*
c)
Ermäßigter Beitrag aktiver Mitglieder, die nachweislich einen anderen


Tanzverein tänzerisch nach außen hin vertreten, je Monat

€ 18,00
*
d)
Um 50% ermäßigter Beitrag aktiver Mitglieder bis 18 Jahre (1. Kind) je Monat
€ 11,50


(Letztes Ermäßigungsjahr ist das Jahr in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird)
e)
Um 75% ermäßigter Beitrag aktiver Mitglieder bis 18 Jahre (2. Kind) je Monat
€ 5,75

f)
Ab dem 3. Kind bis 18 Jahre ist die Mitgliedschaft kostenlos


(Wenn das 1. Kind das 18. Lebensjahr vollendet, rutschen die Kinder nach e) und f) im Beitrag 


um eine Stufe nach oben.)
g)
Aufschlag Formation je Monat

€ 17,00
h)
Ermäßigter Beitrag in der Technik-Tanzgruppe, je Monat

€ 20,--
*

i)
Aufschlag für Mitglieder nach b) in der Technik-Tanzgruppe, je Monat
€ 12,--

j)
einmalige Teilnahme in der Technik-Tanzgruppe
Nichtmitglieder
€ 15,--
pro Termin
k)
einmalige Teilnahme in der Technik-Tanzgruppe
Mitglieder
€ 10,--
pro Termin
*
In dem Mitgliedsbeitrag ist ein Betrag für Raumnutzung während der Gruppenstunden und während des freien Trainings in Höhe von € 1,00 pro Monat enthalten. Dieser Betrag enthält die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 7%.

2. Fördernde Mitglieder

Mindestmitgliedsbeitrag fördernde Mitglieder (pro Jahr)

a)
die zum 31.01.2007 schon förderndes Mitglied waren
€ 50,00

b)
die ab dem 01.02.2007 förderndes Mitglied werden
€ 72,00

3. Ehrenmitglieder

Ehrenmitglieder sind gemäß Satzung vom Beitrag befreit.

4. Saalmiete bei Privatstunden
Die Höhe der Saalmiete bei Privatstunden wird vom Vorstand festgelegt.

5. Sonstige Gebühren

a)
Der Vorstand ist berechtigt, Gebühren von seinen Mitgliedern für besondere Leistungen des Vereins zu verlangen. Gebühren können erhoben werden z.B. für Workshops.

b)
Der Vorstand ist berechtigt, Umlagen von seinen Mitgliedern zu fordern, wenn zwingende Gründe zur Erreichung des Vereinszwecks vorliegen. Die Mitgliederversammlung entscheidet über Zweckmäßigkeit, Verwendungszweck und Höhe der Umlage.

6. Zahlungsmodalitäten

a)
Mitgliedsbeiträge sind jeweils im Vorhinein zu entrichten und werden bis zum 15. des Monats abgebucht. Bei vierteljährlicher Beitragszahlung entsprechend im ersten Quartalsmonat, bei jährlicher Beitragszahlung entsprechen im Januar. Je Lastschriftrückbuchung ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 5,00 zu erheben.

b)
In Ausnahmefällen kann der Beitrag vom Mitglied selbst überwiesen werden.

c)
Der Vorstand hat das Recht, bei Bedürftigkeit oder in besonderen Härtefällen den monatlichen Mitgliedsbeitrag ganz oder teilweise für einen bestimmten Zeitraum zu erlassen, zu stunden oder Ratenzahlungen zu gewähren. In anderen besonderen Fällen entscheidet der Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung.

d)
Die vom DTV erhobenen Gebühren für Startmarken/Lizenzen werden ebenfalls vom jeweiligen Bankkonto der betreffenden Personen abgebucht. Die Abbuchung erfolgt nach Eingang der Rechnung vom DTV.
